
 

    Grosser Gemeinderat; Sitzung vom 20. Februar 2018 
 

 
 

B e s c h l ü s s e  
 

1. Das Protokoll der Sitzung vom 23. Januar 2018 wird genehmigt. 

2. Neubau Hochdruck-Gasleitung Deisswil-Muri; Verpflichtungskredit Anteil Sanierung 
Gemeindestrassen 

Sprechung eines Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 797‘000.00 inkl. MWST 
und inkl. Kredit für Projektierung über CHF 15‘000.00. 

3. Für die Zentrumsentwicklung Muri / Gebiet Thunstrasse "Fünf-Egg" wird ein 
Verpflichtungskredit von CHF 490'000.00 inkl. MWST und inkl. 25% Reserve bewilligt. 

4. "Arealentwicklung Füllerichstrasse 55/57 und Turbenweg 2", Gümligen; Stellungnahme 
gemäss Art. 36 Gemeindeordnung 

Der Grosse Gemeinderat nimmt von den Ausführungen wie folgt Kenntnis: 
 
1. Kapitel 2: Frage der Vollständigkeit und Ausgewogenheit der formulierten 

Zielsetzungen 
 (26 zustimmend / 12 teilweise zustimmend / 0 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

2. Kapitel 3.2: Frage der Zustimmungsfähigkeit der Baurechtsmodalitäten 
(unabhängig von der Zuschlagsempfehlung der Wettbewerbsjury). 

 (31 zustimmend / 7 teilweise zustimmend / 0 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

3. Kapitel 5.1: Frage der Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Vorgaben zur 
Nutzungskonzeption 

 (10 zustimmend / 28 teilweise zustimmend / 0 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

4. Kapitel 5.3: Frage der Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Vorgaben zum 
altersgerechten und generationenübergreifenden Wohnen 

 (25 zustimmend / 12 teilweise zustimmend / 1 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

5. Kapitel 5.4: Frage der Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Vorgaben zum 
kostengünstigen Wohnen 

 (25 zustimmend / 12 teilweise zustimmend / 1 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

6. Kapitel 7.4 + Kapitel 8.6: Frage der Angemessenheit und Ausgewogenheit der 
Eignungskriterien und Zuschlagskriterien 

 (31 zustimmend / 7 teilweise zustimmend / 0 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

7. Kapitel 6.1: Frage der Angemessenheit der Partizipation und Ausgewogenheit der 
Jurybesetzung 

 (36 zustimmend / 2 teilweise zustimmend / 0 ablehnend / 0 Enthaltungen) 

5. Der Grosse Gemeinderat nimmt von den Informationen des Gemeinderats / der parl. 
Kommissionen Kenntnis. 

6. Neue parlamentarische Vorstösse 

• Interpellation Racine (SP): Kahlschlag bei der Sozialhilfe? 
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Gegen Beschlüsse des Parlaments kann innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung im Anzeiger Region 
Bern beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland Beschwerde eingereicht werden. 

 
 
Muri bei Bern, 21. Februar 2018 
GEMEINDESCHREIBEREI MURI BEI BERN 




